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19. Jahrgang 



Mittwoch, den 09.06.2010


Nummer 4
Amtlicher Teil
Amtliche Bekanntmachung von Beschlüssen des Stadtrates der Stadt Mühlhausen


In der Stadtratssitzung am 27.05.2010 wurden nachfolgend aufgeführte Beschlüsse mit Stimmenmehrheit gefasst:

Beschluss Drucksache Nr. 138/2010

„Entscheidung über die Stellungnahmen zum Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2a ‚Wendewehr, westlich der Industriestraße’“

Die zum Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 a "Wendewehr, westlich der Industriestraße" eingegangenen Stellungnahmen werden entsprechend der in der Anlage 

vorliegenden Fassung abgewogen und entschieden.

Die Anlagen zu diesem Beschluss können ab dem Tag der Bekanntmachung im Stadtentwick-lungsamt, Neue Straße 10, Zimmer 110 während der Sprechzeiten eingesehen werden.

Beschluss Drucksache Nr. 146/2010

„Jahresrechnung 2008“

Der Mühlhäuser Stadtrat beschließt die Jahresrechnung 2008.

Beschluss Drucksache Nr. 147/2010

 „Entlastung des Oberbürgermeisters für das Haushaltsjahr 2008“

Der Mühlhäuser Stadtrat beschließt die Entlastung des Oberbürgermeisters für das Haushaltsjahr 2008.

Beschluss Drucksache Nr. 148/2010

 „Feststellung des Jahresabschlusses 2009, Ergebnisverwendung, Entlastung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe Mühlhausen GmbH; Zustimmung durch den Stadtrat“

Der Stadtrat erteilt seine Zustimmung zur Feststellung des Jahresabschlusses, zur Ergebnisverwendung und zur Entlastung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe Mühlhausen GmbH (WBM) für das Geschäftsjahr 2009.
Beschluss Drucksache Nr. 149/2010

 „Vergabe der Konzession für Gas für die Gemarkungen Mühlhausen, Görmar und Felchta an die Stadtwerke Mühlhausen GmbH“

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, einen neuen Konzessionsvertrag über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege zum Bau und Betrieb von Leitungen für die Gasversorgung in den Gemarkungen Mühlhausen, Görmar und Felchta mit der Stadtwerke Mühlhausen GmbH abzuschließen.

Beschluss Drucksache Nr. 150/2010

„Vergabe der Konzession für Strom im Stadtgebiet von Mülhausen an die Stadtwerke Mühlhausen GmbH“

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, einen neuen Konzessionsvertrag über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege zum Bau und Betrieb von Leitungen für die Stromversorgung im Stadtgebiet der Stadt Mühlhausen mit der Stadtwerke Mühlhausen GmbH abzuschließen.

Beschluss Drucksache Nr. 151/2010

„Zustimmung des Stadtrates zur Darlehensaufnahme der Stadtwerke Mühlhausen für die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf Gebäuden der Wohnungsgenossenschaft Mühlhausen eG“

Die Stadtwerke Mühlhausen GmbH beabsichtigt die Errichtung von 4 Stück Photovoltaikanlagen im Stadtgebiet von Mühlhausen. Damit soll das Engagement der Stadtwerke im Bereich erneuerbarer Energien aus ökologischer und wirtschaftlicher Sicht weiter ausgebaut werden.

Aufgrund von Renditeaspekten soll das Vorhaben mit 70 % Fremdkapital finanziert werden. Die dafür erforderliche Kreditaufnahme in Höhe von 210.000 Euro bedarf gemäß § 74 Abs. 1 Thüringer Kommunalordnung der Zustimmung des Stadtrates.

Beschluss Drucksache Nr. 152/2010

„Bildung eines zeitweiligen Sonderausschusses ‚Stasi-Überprüfung’ für die Entgegennahme der Ergebnisse der Birthler-Behörde bezüglich der Überprüfung der Mitglieder des Stadtrates und Festlegungen über die Auswertung der Ergebnisse durch den zeitweiligen Sonderausschuss ‚Stasi-Überprüfung’“

Für die Entgegennahme und Auswertung der Ergebnisse der Überprüfung der Mitglieder des Stadtrates der Stadt Mühlhausen auf Kontakte zum bzw. Mitarbeit beim Ministerium für Staatssicherheit/ Amt für Nationale Sicherheit der ehemaligen DDR fasst der Stadtrat folgenden Beschluss:

1. Für die Entgegennahme und Auswertung der Ergebnisse der Birthler-Behörde wird entsprechend mehrheitlich angenommener Beschlussvorlage Drucksache Nr. 70/2009 in Verbindung mit dem Schreiben des Vorsitzenden des Stadtrates vom 27.01.2010 an die Fraktionsvorsitzenden und Einzelmandate folgender zeitweiliger Sonderausschuss „Stasi-Überprüfung“ gebildet:


Herr E. Schmerbauch 

Vorsitzender des Stadtrates Mühlhausen


Frau Dr. Chr. Heise

CDU-Fraktion


Herr W. Pätzolt


FDP-Fraktion


Frau Chr. Eisenhut

SPD-Fraktion


Herr R. Knieriem


Fraktion Die LINKE.


Herr B. John


Einzelmandat


Frau E.-M. Birkhoff

Fraktion Pro MHL/B’90-Die Grünen


Die Mitglieder des o. g. zeitweiligen Sonderausschusses wählen aus ihrer Mitte die/den Ausschussvorsitzende/n und seinen/ihren Stellvertreter/in.

2. Der Birthler-Behörde wird der/die Ausschussvorsitzende namentlich bekannt gegeben. Die Ergebnisse der Überprüfung werden von der Birthler-Behörde an das Büro des Stadtrates Mühlhausen versandt und bleiben dort ungeöffnet. Das Büro des Stadtrates übergibt unverzüglich die eingegangenen Ergebnisse im verschlossenen Zustand an die/den Ausschussvorsitzende/n des zeitweiligen Sonderausschusses „Stasi-Überprüfung“.

3. In der Sitzung des zeitweiligen Sonderausschusses zur Auswertung der Ergebnisse der Überprüfung wird von der/dem Ausschussvorsitzenden die von der Birthler-Behörde eingegangene Postsendung geöffnet und der zeitweilige Sonderausschuss bekommt Kenntnis vom Ergebnis der Überprüfung.


Der/die Ausschussvorsitzende fertigt über den Verlauf dieser Sitzung ein Protokoll an, das von allen anwesenden Ausschussmitgliedern unterzeichnet wird und welches im Büro des Stadtrates archiviert wird.

4. In der auf die unter Pkt. 3 genannten Sitzung des zeitweiligen Sonderausschusses „Stasi-Überprüfung“ folgenden Sitzung des Stadtrates Mühlhausen wird im nichtöffentlichen Teil das Ergebnis der Überprüfung der Mitglieder des Stadtrates auf Kontakte bzw. Mitarbeit beim Ministerium für Staatssicherheit/Amt für Nationale Sicherheit der ehemaligen DDR dem Stadtrat mitgeteilt.

Das Ergebnis dieser Mitteilung wird im nichtöffentlichen Teil des Protokolls der betreffenden Sitzung des Stadtrates dokumentiert.

Beschluss Drucksache Nr. 154/2010

„Änderung der Geschäftsordnung des Stadtrates der Stadt Mühlhausen“

Der Stadtrat beschließt die als Anlage beigefügte Änderung der Geschäftsordnung des Stadtrates der Stadt Mühlhausen.

Anlage:

6. Änderung der Geschäftsordnung des Stadtrates des Stadt Mühlhausen

Aufgrund des § 34 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung – ThürKO) vom 16. August 1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch das Fünfte Gesetz zur Änderung der ThürKO vom 08. April 2009 (GVBl. S. 345) hat der Stadtrat der Stadt Mühlhausen in der Sitzung am 27.05.2010 folgende Änderung seiner Geschäftsordnung beschlossen:

Artikel I   

1. § 22 (3) erhält folgende Fassung:

„(3) Laufende Angelegenheiten nach Absatz 2 Nr. 1 sind alltägliche Verwaltungsgeschäfte der Stadt, die keine grundsätzliche Bedeutung haben und für den Vollzug des Stadthaushalts keine erhebliche Rolle spielen. Hierzu gehören insbesondere:

1. Vollzug der Ortssatzungen,

2. Abschluss von Vergleichen, die Einlegung von Rechtsbehelfen oder Rechtsmitteln, die Einleitung von Aktivprozessen, wenn der Streitwert 50.000,00 €  oder bei Vergleichen das Zugeständnis der Stadt 50.000,00 € nicht übersteigt, sowie die Führung aller gegen die Stadt oder die von ihr verwalteten Stiftungen gerichteten Passivprozesse,
3. die Umschuldung und Vertragsänderungen von Krediten zur Erzielung günstigerer Konditionen,
4. die Bildung von Haushaltsresten,
5. die Niederschlagung oder der Erlass von Abgaben und sonstigen öffentlich - rechtlichen oder zivilrechtlichen Forderungen bis zu einem Betrag von 10.000,00 €,  

6. die Stundung von Zahlungsansprüchen,
7. Abschluss von Miet- und Pachtverträgen, wenn die Gegenleistung 25.565,00 € im Haushaltsjahr nicht übersteigt und die Verträge nicht länger als 10 Jahre unkündbar abgeschlossen werden,
8. die Kassenanordnungsbefugnis ohne Wertbegrenzung.“

Artikel II  

Diese Änderungen der Geschäftsordnung des Stadtrates der Stadt Mühlhausen treten am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Mühlhausen in Kraft.

Mühlhausen, den

Dörbaum






Siegel

Oberbürgermeister

Beschluss Drucksache Nr. 157/2010

„Absicherung des Badebetriebes im Freibad Schwanenteich“

1. Die Stadtverwaltung legt bis zur nächsten Sitzung des Stadtrates eine Grobkostenschätzung für eine Sanierung/Neugestaltung des Bades entsprechend der Konzeption für das Naherholungszentrum vor. Bei der Suche nach kostengünstigen Varianten sind die Erfahrungen anderer Kommunen zu nutzen. Dazu führen der Ausschuss für Soziales, Jugend und Gesundheit und der Planungs-, Umwelt- u. Wirtschaftsausschuss gemeinsam mit Vertretern der Fachämter Exkursionen durch.

2. Nach Vorliegen von Schätzungen sowohl der Bau- als auch der zu erwartenden Betriebskosten entscheidet der Stadtrat in einer Sondersitzung darüber, ob und wenn ja, in welcher Weise das Schwanenteichbad saniert bzw. neu gestaltet werden soll. Die Gestaltungsvarianten werden der Bevölkerung zur öffentlichen Diskussion unterbreitet.

3.
Nach positivem Votum des Stadtrates ist die Sanierung des Schwanenteichbades mit höchster Priorität in das Investitionsprogramm zum Finanzplan 2009-2013 aufzunehmen. Die Verwaltung schlägt dem Stadtrat Veränderungen des Finanzplanes vor, um die Sanierung des Bades mit bislang anderweitig verplanten Mitteln abzusichern. Diese Veränderungen werden mit dem Haushaltsplan 2010/2011 beschlossen.
Beschluss Drucksache Nr. 158/2010

„Grundsatzentscheidung zum Freibad ‚Schwanenteich’“

Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen in Umsetzung des Beschlusses 157/2010 inwieweit Fördermittel möglich sind. Bei positivem Bescheid ist ein entsprechender Antrag zu stellen.
Beschluss Drucksache Nr. 159/2010

„Abberufung des Geschäftsführers der Städtischen Wohnungsgesellschaft mbH Mühlhausen und Ausschreibung der Geschäftsführerstelle“

1. Der Stadtrat stimmt der Abberufung von Herr Dipl.- Kfm. Günther Kamm als Geschäftsführer der Städtischen Wohnungsgesellschaft mbH Mühlhausen mit Wirkung zum 31.12.2010 zu.

2. Es wird daran festgehalten, dass die Gesellschaft einen Geschäftsführer hat.

3. Die frei werdende Geschäftsführerstelle ist durch die Gesellschafterin deutschlandweit auszuschreiben. Der vorgeschlagene Kandidat ist durch den Stadtrat zu bestätigen.

4. Der Oberbürgermeister wird zu allen zur Umsetzung dieses Beschlusses erforderlichen Maßnahmen ermächtigt, insbesondere zur Fassung der notwendigen Gesellschafterbeschlüsse und Erteilung von Weisungen.

5. Nach der Beschlussfassung ist dieser Beschluss öffentlich bekannt zu machen.

Nachfolgend aufgeführte Beschlüsse erhielten nicht die erforderliche Mehrheit:

Beschluss Drucksache Nr. 153/2010

„6. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Mühlhausen“

Beschluss Drucksache Nr. 155/2010

„Änderung der Geschäftsordnung § 14“

Beschluss Drucksache Nr. 156/2010

„Änderung der Geschäftsordnung § 23“

gez. Dörbaum

Oberbürgermeister





Siegel
Öffentliche Auslegung des Entwurfes der 6. Änderung des Flächen-nutzungsplanes der Stadt Mühlhausen mit den Ortsteilen Felchta, Görmar, Saalfeld und Windeberg  gemäß § 3 Abs. 2  Baugesetzbuch – Bereich Nahversorgungslage Wanfrieder Straße


Der Stadtrat der Stadt Mühlhausen hat in der Sitzung am 27.05.2010 beschlossen, den Flächennutzungsplan der Stadt Mühlhausen  für den Bereich "Nahversorgungslage Wanfrieder Straße" zu ändern. Der gebilligte und zur öffentlichen Auslegung bestimmte Entwurf der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes und die Begründung dazu liegen vom

17. Juni 2010 bis 30. Juli 2010 (einschließlich)

im Stadtentwicklungsamt der Stadt Mühlhausen, Neue Straße 10, im 1. Obergeschoss (Treppenhausflur) während folgender Zeiten

montags und donnerstags 

von 9 - 12 und 13 - 16 Uhr
dienstags 



von 9 - 12 und 13 - 18 Uhr
mittwochs und freitags 

von 9 - 12 Uhr
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Zusätzlich zu den genannten Zeiten können Termine zur Einsichtnahme vereinbart werden (Tel. 03601/452 329). Während der Auslegungsfrist können von jedermann Stellungnahmen zum Entwurf der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes schriftlich oder während der Dienststunden zur Niederschrift vorgebracht werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über die 6. Änderung des Flächennutzungsplanes unberücksichtigt bleiben.

Der Geltungsbereich der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes ist im abgebildeten Übersichtsplan dargestellt.

Umweltbezogene Stellungnahmen liegen nicht vor. Umweltbezogene Informationen zu den Auswirkungen auf Menschen, die Pflanzen- und Tierwelt, Boden, Wasser, Klima/Luft und Landschaft sind in der ebenfalls ausliegenden Begründung/Umweltbericht zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 23 "REWE-Markt Wanfrieder Straße" dargelegt.  

Mühlhausen, den 28.05.2010

gez. Dörbaum 

Siegel

Oberbürgermeister

Öffentliche Auslegung des Entwurfes des vorhabenbezogenen Bebauungs-planes Nr. VEP-23 "REWE-Markt Wanfrieder Straße"  gemäß § 3 Abs. 2  Baugesetzbuch

Der Stadtrat der Stadt Mühlhausen hat in der Sitzung am 27.05.2010 beschlossen, für das Grundstück Wanfrieder Straße 104 (Flur 66, Flurstück 37/7) einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufzustellen. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und die Begründung wurden gebilligt und zur öffentlichen Auslegung bestimmt. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. VEP-23 "REWE-Markt Wanfrieder Straße" und die Begründung dazu liegen vom  

17. Juni 2010 bis 30. Juli 2010 (einschließlich)

im Stadtentwicklungsamt der Stadt Mühlhausen, Neue Straße 10, im 1. Obergeschoss (Treppenhausflur) während folgender Zeiten

montags und donnerstags 

von 9 - 12 und 13 - 16 Uhr
dienstags 



von 9 - 12 und 13 - 18 Uhr
mittwochs und freitags 

von 9 - 12 Uhr
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Zusätzlich zu den genannten Zeiten können Termine zur Einsichtnahme vereinbart werden (Tel. 03601/452 329). Während der Auslegungsfrist können von jedermann Stellungnahmen zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes schriftlich oder während der Dienststunden zur Niederschrift vorgebracht werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben.

Ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung (Normenkontrolle) ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. VEP-23 ist im abgebildeten Übersichtsplan dargestellt.

Umweltbezogene Stellungnahmen liegen nicht vor. Umweltbezogene Informationen zu den Auswirkungen auf Menschen, die Pflanzen- und Tierwelt, Boden, Wasser, Klima/Luft und Landschaft  werden in der ausliegenden Begründung/Umweltbericht zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 23 "REWE-Markt Wanfrieder Straße" dargestellt. 

Mühlhausen, den 28.05.2010

gez. Dörbaum 
Siegel

Oberbürgermeister

Gemeinsamer Übersichtsplan 6. Änderung FNP und VEP-23

Öffentlichkeitsbeteiligung zu den Vorhaben Kinder- und Jugendhilfe-einrichtung und Agrartourismus im Bereich Gut Weidensee (7. Änderung des Flächennutzungsplanes, Aufstellung eines vorhabenbezogenen  Bebauungs-planes)


Gemäß § 3 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) möchte die Stadtverwaltung alle Interessierten am




Dienstag, dem  15. Juni 2010




um 18.30 Uhr in den Stadtratssaal (Brotlaube)




zur öffentlichen Unterrichtung über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung sowie über deren voraussichtliche Auswirkungen recht herzlich einladen. Weiterhin wird in dieser Veranstaltung  jedermann die Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben.

Die Planungsunterlagen der o. g. Bauleitpläne können ab dem 9. Juni 2010 während der Sprechzeiten oder nach Terminabstimmung (Tel. 03601/452 329) im Stadtentwicklungsamt, Neue Straße 10, Zimmer 110 eingesehen werden. Auch während dieser Zeit ist die Möglichkeit der Äußerung und Erörterung gegeben.

gez. Dörbaum


Siegel
Oberbürgermeister

Öffentliche Auslegung des Entwurfes der 7. Änderung des Flächennutzungs-planes der Stadt Mühlhausen mit den Ortsteilen Felchta, Görmar, Saalfeld und Windeberg  gemäß § 3 Abs. 2  Baugesetzbuch – Bereich Gut Weidensee


Der Stadtrat der Stadt Mühlhausen hat in der Sitzung am 27.05.2010 beschlossen, den Flächennutzungsplan der Stadt Mühlhausen für den Bereich Gut Weidensee zu ändern. Der gebilligte und zur öffentlichen Auslegung bestimmte Entwurf der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes und die Begründung dazu liegen vom

17. Juni 2010 bis 30. Juli 2010 (einschließlich)

im Stadtentwicklungsamt der Stadt Mühlhausen, Neue Straße 10, im 1. Obergeschoss (Treppenhausflur) während folgender Zeiten

montags und donnerstags 

von 9 - 12 und 13 - 16 Uhr
dienstags 



von 9 - 12 und 13 - 18 Uhr
mittwochs und freitags 

von 9 - 12 Uhr
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Zusätzlich zu den genannten Zeiten können Termine zur Einsichtnahme vereinbart werden (Tel. 03601/452 329).   Während der Auslegungsfrist können von jedermann Stellungnahmen zum Entwurf der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes schriftlich oder während der Dienststunden zur Niederschrift vorgebracht werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über die 7. Änderung des Flächennutzungsplanes unberücksichtigt bleiben.

Der Geltungsbereich der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes ist im abgebildeten Übersichtsplan dargestellt.

Umweltbezogene Stellungnahmen liegen nicht vor. Umweltbezogene Informationen zu den Auswirkungen auf die Pflanzen- und Tierwelt, Boden, Wasser, Landschaft  und Naturhaushalt (Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung) sind in der ausliegenden Begründung/Umweltbericht zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 25 "Gut Weidensee" dargelegt.  

Mühlhausen, den 28.05.2010

gez. Dörbaum 
Siegel

Oberbürgermeister

Öffentliche Auslegung des Entwurfes des vorhabenbezogenen Bebauungs-planes Nr. VEP-25 "Gut Weidensee"  gemäß § 3 Abs. 2  Baugesetzbuch

Der Stadtrat der Stadt Mühlhausen hat in der Sitzung am 27.05.2010 beschlossen, für den Bereich Gut Weidensee (Flur 70, Flurstücke 38/1, 123/1 und 123/2 einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufzustellen. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und die Begründung wurden gebilligt und zur öffentlichen Auslegung bestimmt. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. VEP 25 "Gut Weidensee" und die Begründung dazu liegen vom

17. Juni 2010 bis 30. Juli 2010 (einschließlich)

im Stadtentwicklungsamt der Stadt Mühlhausen, Neue Straße 10, im 1. Obergeschoss (Treppenhausflur) während folgender Zeiten

montags und donnerstags 

von 9 - 12 und 13 - 16 Uhr
dienstags 



von 9 - 12 und 13 - 18 Uhr
mittwochs und freitags 

von 9 - 12 Uhr
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Zusätzlich zu den genannten Zeiten können Termine zur Einsichtnahme vereinbart werden (Tel.03601/452 329).   Während der Auslegungsfrist können von jedermann Stellungnahmen zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes schriftlich oder während der Dienststunden zur Niederschrift vorgebracht werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben.

Ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung (Normenkontrolle) ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. VEP-25 ist im abgebildeten Übersichtsplan dargestellt.

Umweltbezogene Stellungnahmen liegen nicht vor. Umweltbezogene Informationen zu den Auswirkungen auf die Pflanzen- und Tierwelt, Boden, Wasser, Landschaft  und Naturhaushalt (Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung) sind in der ausliegenden Begründung/Umweltbericht zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 25 "Gut Weidensee" dargelegt.  

Mühlhausen, den 28.05.2010

gez. Dörbaum
Siegel

Oberbürgermeister 

Gemeinsamer Übersichtsplan 7. Änderung FNP und VEP-25


Aufstellung eines Bebauungsplanes für das Gebiet "Gartenstraße"

Der Stadtrat der Stadt Mühlhausen hat in der Sitzung am 27.05.2010 auf der Grundlage des § 2 Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23.09.2004 beschlossen, für das Gebiet zwischen der Gartenstraße im Norden, der westlichen Grundstücksgrenze der Grundstücke Vor der Gartenstraße 2 bis 6 und der östlichen Grenze des Heizhauses im Osten, der Unstrut im Süden und der östlichen Grenze des Flurstückes 93/37 der Flur 32 im Westen sowie der südlichen Grenze des Flurstückes 93/24 der Flur 32 und den östlichen Grundstücksgrenzen des Grundstückes Gartenstraße 35 im Westen, einen Bebauungsplan aufzustellen.

Die genaue Abgrenzung des Gebietes ist im abgebildeten Übersichtsplan dargestellt. 

Mühlhausen, den 28.05.2010  

gez. Dörbaum 

Siegel

Oberbürgermeister








Genehmigung der 4. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Mühlhausen mit den Ortsteilen Felchta, Görmar, Saalfeld und Windeberg – Bereich „Fuchsbau"

Die vom Stadtrat am 25.02.2010 beschlossene 4. Änderung des Flächennutzungsplanes für die Stadt Mühlhausen mit den Ortsteilen Felchta, Görmar, Saalfeld und Windeberg wurde mit Bescheid der höheren Verwaltungsbehörde vom 07.05.2010, Aktenzeichen 310-4621.10-1017/2010-16064046-Mühlhausen 4. Ä nach § 6 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) genehmigt. 

Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit bekannt gemacht. Die 4. Änderung des Flächennutzungsplanes wird mit der Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Mühlhausen/Thüringen wirksam. Jedermann kann die 4. Änderung des Flächennutzungsplanes, die Begründung dazu sowie die zusammenfassende Erklärung in der Stadtverwaltung, Stadtentwicklungsamt, Neue Straße 10, Zimmer 110 während folgender Zeiten 

montags und donnerstags
von 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr

dienstags 


von 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 18.00 Uhr

freitags 


von 9.00 bis 12.00 Uhr

einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. Zusätzlich zu den genannten Zeiten können Termine zur Einsichtnahme vereinbart werden (Tel. 03601/452 329). Der Geltungsbereich der 4. Änderung des Flächennutzungsplanes ist im abgebildeten Übersichtsplan dargestellt.

Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis  3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs werden unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt geltend gemacht worden sind. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, darzulegen (§ 215  Abs. 1 BauGB).

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die nicht die Genehmigung, die Ausfertigung und diese Bekanntmachung betreffen, können gegenüber der Stadt geltend gemacht werden. Dies kann nur schriftlich unter Angabe des die Verletzung begründenden Sachverhaltes erfolgen. Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, sind sie unbeachtlich (§ 21 Abs. 4 und Abs. 6 Thüringer Kommunalordnung).

Mühlhausen, den 28.05.2010

gez. Dörbaum






      Siegel

Oberbürgermeister


Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorhaben "Solarpark Windeberger Landstraße" 


Gemäß § 3 Absatz 1 Baugesetzbuch möchte die Stadtverwaltung alle Interessierten am

Dienstag, dem  22. Juni 2010




um 18.30 Uhr in den Stadtratssaal (Brotlaube)




zur öffentlichen Unterrichtung über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung sowie über deren voraussichtliche Auswirkungen recht herzlich einladen. Weiterhin wird in dieser Veranstaltung  jedermann die Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben.

Die Vorhabensbeschreibung kann ab dem 16. Juni 2010 während der Sprechzeiten oder nach Terminabstimmung (Tel. 03601/452 329) im Stadtentwicklungsamt, Neue Straße 10, Zimmer 110 eingesehen werden. Auch während dieser Zeit ist die Möglichkeit der Äußerung und Erörterung gegeben.

gez. Dörbaum

Oberbürgermeister
Satzung

über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuern (Hebesatz-Satzung) der Stadt Mühlhausen/Thüringen

Auf der Grundlage der §§ 19 Abs. 1 und 21 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08. April 2009 (GVBl. S. 345), der  §§ 1, 2 und 5 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. September 2000 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. August 2009 (GVBl. S. 646) in Verbindung mit den §§ 1 und 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 07. August 1973 (BGBl. I, S. 965), zuletzt geändert

durch Gesetz vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I, S. 2794) und § 16 des Gewerbesteuer-

gesetzes (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober  2002 

(BGBl. I,  S. 4167) zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2009 
(BGBl. I, S. 3950)  hat der Stadtrat der Stadt Mühlhausen in der Sitzung am 27. Mai 2010 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Steuerhebesätze

Die Steuersätze (Hebesätze) der nachstehenden Gemeindesteuern werden für das Gebiet der Stadt Mühlhausen für die Kalenderjahre 2010 und 2011 wie folgt festgesetzt:

(1)
Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe


(Grundsteuer A)






       240  v.H.

(2)
Grundsteuer für Grundstücke (Grundsteuer B)


       340  v.H.

(3)
Gewerbesteuer






       350  v.H.

§ 2

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01. 01. 2010 in Kraft.

Mühlhausen/Thüringen, den 02.Juni 2010

gez. Dörbaum

Oberbürgermeister



Siegel
"Die Satzung wurde mit Schreiben vom 28.05.2010 der Rechtsaufsichtsbehörde angezeigt und mit Bescheid der Rechtsaufsichtsbehörde vom 01.06.2010 genehmigt und zur vorzeitigen Bekanntmachung zugelassen."

Hinweis der Stadtkämmerei zur Hebesatz-Satzung 

Der Versand der geänderten Steuerbescheide wird am 12. Juli 2010 erfolgen. Die Nachforderungen werden mit der 3. Teilbetragsrate am 15. August 2010 fällig. 

Aufgrund der technischen Voraussetzungen werden alle Bescheide einzeln kuvertiert und versand.

Insofern bitten wir um Verständnis dafür, dass  es in einzelnen Fällen zu Mehrfachzustellung kommen kann.

gez. Sill

Amtsleiterin Stadtkämmerei


Bekanntmachung des Zweckverbandes Abwasserentsorgung 
Mühlhausen und Umland 


Novelle Thüringer Wassergesetz und Richtlinie zur Förderung von Kleinkläranlagen im Freistaat Thüringen

Der Thüringer Landtag hat in seiner Sitzung am 19.03.2009 die Novellierung des Thüringer Wassergesetzes (ThürWG) beschlossen. Inhalt dieser Gesetzesänderung, die mit ihrer Veröffentlichung in Kraft tritt, sind auch Regelungen zur dezentralen Abwasserentsorgung insbesondere für den ländlichen Raum.

Ein wesentliches Ziel dieses Gesetzes ist es sicherzustellen, dass bei einer Entscheidung für eine dezentrale Entsorgung die zur Anwendung kommenden Kleinkläranlagen auch tatsächlich funktionieren. Dies ist eine Voraussetzung dafür, dass vollbiologische Kleinkläranlagen zukünftig als Ergänzung bzw. Alternative zur zentralen Abwasserentsorgung vermehrt zum Einsatz kommen können.

Diese neuen Regelungen im ThürWG stellen unter anderem sicher, dass in Gebieten für die längerfristig bzw. dauerhaft keine öffentlichen Abwasseranlagen errichtet werden, der Bürger bei einer Investitionsentscheidung für eine Kleinkläranlage diese Anlage tatsächlich auch für einen angemessenen Zeitraum nutzen kann.

Nach der Richtlinie zur Förderung können 5 % der Eigentümer förderfähiger Grundstücke ohne Anschluss an eine öffentliche Kanalisation jährlich (jedoch einmalig je Antrag) eine Förderung in Höhe von 1.500,00 EUR für einen Ersatzneubau bzw. 750,00 EUR für eine Leistungssteigerung durch Nachrüstung erhalten. Fördervoraussetzung sind u. a. eine wasserrechtliche Erlaubnis, eine Sanierungsanordnung oder eine Aufforderung der Behörde zur Sanierung.

In der Umsetzung der  Festsetzung im novellierten ThürWG hat der Zweckverband Abwasserentsorgung Mühlhausen und Umland (ZVA) ein Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) erarbeitet. Darin enthalten sind alle zzt. förderfähigen Grundstücke, für die ein Anschluss an eine öffentliche Entwässerungsanlage für mindestens 15 Jahre nicht vorgesehen ist. Der Beschluss der Verbandsversammlung sowie der Bestätigungsvermerk der Unteren Wasserbehörde liegen vor.

Gemäß Festlegung im Thüringer Wassergesetz wird hiermit bekannt gegeben, dass eine Auslegung des ABK für die Mitgliedsgemeinden Mühlhausen sowie teilweise Unstruttal und Menteroda im Juni vorgenommen wird. Sollten Erläuterungen gewünscht werden, ist eine Terminvereinbarung im Vorfeld unerlässlich.

Die Auslegung zur Einsichtnahme erfolgt beim Sitz des Zweckverbandes Abwasserentsorgung Mühlhausen und Umland, Windeberger Landstraße 73, zu den üblichen Geschäftszeiten:



Mo./Mi./Do.
von 07.00 Uhr bis 16.00 Uhr



Di.

von 07.00 Uhr bis 18.00 Uhr



Fr. 

von 07.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Weiterhin wird nachfolgend das zweiseitige Antragsformular veröffentlicht.

gez. Dutschmann

Werkleiter 
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	Übersichtsplan 


„Flächennutzungsplan der Stadt Mühlhausen – Teilbereich/ Bereich der 


4. Änderung „Fuchsbau““
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	Übersichtsplan 


„Bebauungsplan Nr. 37 „Gartenstraße““
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	Übersichtsplan 


„Grenze des Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 


Nr. VEP-25 „Gut Weidensee““





„Teilbereich/ Bereich der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP)“
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	Übersichtsplan 


„Grenze des Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 


Nr. VEP-23 „REWE-Markt Wanfrieder Straße“





„Teilbereich/ Bereich der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes Bereich Nahversorgungslage Wanfrieder Straße“














